
  20. Wahlperiode  
 
 
 
 
 
Knöfler, Peer (CDU) 
geboren am 25.03.1968 in Hamburg 
Kfz-Mechaniker, Berufsschullehrer / OStR (wird nicht weiterhin ausgeübt) 
 
 
Regelmäßige Tätigkeiten, die in den letzten fünf Jahren vor Beginn der ersten 
Mitgliedschaft im Landtag ausgeübt wurden (§ 47 Absatz 2 SH AbgG, Ziffer XV.3 der 
Ausführungsbestimmungen) 
 
Land Schleswig-Holstein, Berufliche Schule des Kreises Ostholstein, Eutin 
Oberstudienrat 
2006 bis 2017 
Wiederverwendung nach Beendigung des Mandats mögl. (Beamtenstatus, § 36 SH AbgG) 
 
Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG, Großenbrode 
Mitglied des Aufsichtsrates -ehrenamtlich-  
2013 bis 2023 
Aufsichtsratsvorsitzender -ehrenamtlich- 
bis 2018 
 
Gemeinde Großenbrode 
Mitglied der Gemeindevertretung -ehrenamtlich- 
Seit 2006 
 
Amt Oldenburg-Land, Oldenburg in Holstein 
Mitglied des Amtsausschusses -ehrenamtlich- 
Seit 2008 
 
Kreis Ostholstein, Eutin 
Mitglied des Kreistages -ehrenamtlich- 
2013 bis 2018 
 
 
Einmalige und regelmäßige Tätigkeiten und Verträge, die während der Mitgliedschaft 
im Landtag ausgeübt oder aufgenommen werden beziehungsweise wirksam sind, 
sowie jeweilige Einkünfte oberhalb der Schwellenwerte von 1.000 € im Monat oder 
10.000 € im Jahr (§ 47 Absatz 3, 4 und 5 SH AbgG, Ziffer XV.4, 5 und 6 der 
Ausführungsbestimmungen) 
 
Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG, Großenbrode 
Mitglied des Aufsichtsrates -ehrenamtlich-  
2013 bis 2023 
 
Gemeinde Großenbrode 
Bürgermeister  
Seit 2023 
Monatliche Einkünfte i.H.v. 1.100 € 
 
 



 
 
 
 
 
Amt Oldenburg-Land, Oldenburg in Holstein 
Mitglied des Amtsausschusses -ehrenamtlich- 
Seit 2008 
 
Vermietung eines Zimmers, Großenbrode 
 
 
Jährliche Gesamteinkünfte (einschließlich Einkünfte unterhalb der Schwellenwerte) 
aus den nach § 47 Absatz 3 SH AbgG anzeigepflichtigen Tätigkeiten, Vereinbarungen 
und Beteiligungen (§ 47 Absatz 4 Satz 2 SH AbgG, Ziffer XV.5 der 
Ausführungsbestimmungen) 
 
Stufe 1 
 
 
Sachspenden und geldwerte Zuwendungen (§ 50 SH AbgG, Ziffer XVIII. der 
Ausführungsbestimmungen) 
 
-  
 


